
> 7 4 8 -
I.

eaersls 6s 6ato A2«>Jenner 1748. vermög wefch' in denen
I gesammtenhierländtgen Müüer-undBäckcnmctstern, wearnzu

nicht geringer und empfindlicher Beeinträchtigung des kubüci,
fordertst aber des gemeinen Bauersmanns, und sonstigen ar¬

men Landes-Jnnsaffen, ernstgemeffen anbefvhlen worden ist, daß selbe
denen daS Mehl kaufenden Parthcyen die Mehl-Gattungen jederzeit

in gerechter zimmentirter Land- Maas, und erforderlicher Güte nach
Vorschrift deren pubiicirte»Land-Satzungen verkaufen, 2^ die Sar¬
gen der Mühl-Ordnung gemäß nicht weiter, als daß ein Land-Awrel
darzwischen hinein kommen möge, auf denen Mühl-Gangen zurichken,
«nbey aber das in der Sarg verbleibende Körnel, oder Mi hl denen
Eigenthümcrn wiederum zustcllen, nicht minder4>« die eisene Mühl-
Stangen dergestalten, damit entzwischen kein Mehl, oder Körnel sich
verfallen könne, bestens verwahren, dann5-» die Mahl- Parkhcyen we.
der mit einer Entfremd- Adnehm- oder Erpressung eines übermäßigen
Mahl-Geldö, oder Mauth-Mässel beschwüren, inglcichcii6'» sie Müller
und Bäcken, den Mehl-und Körner-Kauf zu Einricht-und Verordnung
der Monatlichen Mehl-und Brod-Satzung bey ihrem Gewissen ansagen,
und einiges Auszug-Mehl, womit das übriae schwarze und matte
Mehl bey Vermischung mit anderem Mehl dem publico einige Beschwer¬
lich nicht verursachet würde, nicht mehr vermahlen, undzurVerbackung
gebrauchen, dabeynebens absonderlich sie Bäcken nach der allmonat¬
lich-publicirenden Land-Satzung in behöciger Schwere, Güre, und
Gewicht abbackcn, und hindangcben, endlichen9"ä sowohl die Bäcken
als Müller aller Betrügereyen, und dem kubli-o schädlichen Bevorthei-
lungen ohnfehlbar sich enthalten sollen, wie im widrigen eia solcher mit
einer schweren Geld-oder Leibs-Strafe anaesehen, und in mehrmahligec
Detrettung nach beschaffenen Umständen ihme das Gcwerb unverschont
niedergelegt, und gesperret werden würde.

s.
Circulare 6s eo6em6»to in dem ViertelO. W. D . daß die

Gewehrs- und Montur-wacher-Gesellen, auch alle bey denen ksbriouen
«„gestellte Arbeiter vonS .ellung zu Rekruten verschonet bleiben sollen.
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z.
Patent 66 . ztk» pebruani 1748. die Abstellung der Pulver-

und Salniter -Derschwärzung in Folge deren unkerm Stenxedruarü 1742.
und M» OLdobris 1744»erfrischten Patenten , dahero zwcyen hiesigen
bürgerlichen Handels-Leuten Buchheim, und Herzog ertheiites Privile¬
gium privstivum zu Aufrichtung besonderer Pattone -Gewölbern, und
in selben verwilligte Bersch leisivng besagter Pulver - Sorten , sowohl all
inZroilö, als alia miouta nach dem Preiß deren anzuschlagen kommen¬
den gedruckten Verschleiß-Zetteln betrl.

Patent 66 . zi« pebrusrü 1748. wordurch kraft deren unterm
SZtm Leptembris 17ZI. dann den SZ"» vecembris 1727. und 28 ""
Söptembrib 174z. ergangenen Patenten alles Scheiden, Schmälzen,
und Abtteiben des Gold und Silbers , wie iiigleichen das grobe Drat-
ziehen, und in Ansehung deren bürgerlichen Gold- Schmiden die erste
Einschmälzung in krivat -Häusern neuerdtagen eingestellet worden ist.

5-
Patent 66 . 6ten pvbruarü r- 48- daß in 6onllituirung deren

ln Pulver - und Salniter - Derschwärzung betttttenen kreevaricanten
prim « causa- cnZnitio der in Pulver - und Saloiter -Sachen sut>Pr « »
Iläio des Kaiser!» Königs geheimen Raths , Feldmarsch tllens, Gene-
tal -Land- und HäuS- Zcugmeisters, und bestellten Obristen Herrn Jo¬
seph Wenzel Fürsteos von und zu Lichtenstein angeordneten Hof - 60m»
millrv« crngcraumt , ltt Gctzkllwarl vkö Lämmer--krocuratorls
nicht allein mit Abnehmung des ölatenslis , sondern auch patent-
mäßig in iallanti bestrafet, ansonsten aber denen sich«»durch xravirk
befindenden, der Pecui5 in foro contsntioto beK Regierung und Lämmer
zu nehmen Vorbehalten werden solle»

6.
ksiormals 66 » i»" lAartü 17^8. verMög westen einem zeitlichen

Herrn Landshauptmann in Oesterreich ob der Ennß bey sich ereignenden
Tvdfällen deren ausser dem LamMer-Guts - viüriäd versterbenden rs-
tiAnirten Pflegern und Beamten die Sperr , Inventur , und Abhand¬
lung ohne männiglicher Hindernuß gebühre, derselbe habe aber auch
jederzeit laUt Höf- klelvlution 66 . Ir "" Oecsmbris aani prLteriri
wegen Abordnung deren Lommillärien , Aushändigung deren Amts-
Schriften , und alldaSjenige, was sonsten vorgesehen ist , auf das ge¬
naueste zu beobachten.

7»
(ürculare 66 . 29^ blartii 1748» Mittels welchem denen in«

und nächst des Kaiserl. Königs hierländigen Wildbahns befindlichen
Städt - Märkt »Dorf - und Grund - Obrigkeiten dcrcnselben Verwaltern,
Richtern, und Gemeinden die Auflage Machet wird , daß selbe de-
vorhabender Beschreibung deren zur Jägerey - Robbat gehaltenen Perso¬
nen dem Kaiserl. Königs Obrist -Hof -und Land- Jägermeister, und
von denen von selbem abordnenden Forstmeistern, oderauch reitenden
Jägern alsogewiß schuldige paricion leisten, und in allen Dorfallenhei«
ten geziemend an Hand gehen sollen, wie im widrigen dieselbe in die
bchörige Verantwortung gezogen, und mit unnachläßlicher Bestrafung
angesehen werden würden. 8»Ein



8.
Ein in Druck heraus gegebene Pabstliche kulla 66. Hpnl

1748. das bewilligte Lubsiäium LcclesiMcum xro ec)6em annc-
betreffend.

9-
Offene Befehle oder dürcul̂ ria 66. 23̂ und 27̂ suM

1748-' an alle in dem Kalserl. Könrgl. Wildbahn, oder nächst daran
gelegene Herrschaften, Verwalter, Richter und Gemeinden, daß sie die
wlder die Jagerey-Ordnung rn außerordentlicher Höhe errichtete- son¬
derbar aber die in der Mitten deren Waldungen ohne Bewilligung be¬
reits aufgestellte Zäune bey Bedrohung aller Scharfe auf die vorge-
Ichriebene Maß, nemüchen aufz-: Schuh herab setzen sollen.
. io.

Î ormativum 66. I^ e'u 1748-kraft wessen in allen Fäl¬
len, wo der Wechsel- Lreäiror Pfänder in Händen, oder durch die
wirklich geführte Sperr das ki§nu8 prretorium auf iVlobilien vor aus-
gebrochenem(̂ oncurs überkommen hat, die Schätzung eines noch vor
ausgebrochenemk̂ limem in die Wechselgerichts-Sperr gezogenen der-
ley?i§nori8 bey dem Wechselgericht vorzunehmen, alldaselbst die wei¬
terek̂eal-Lxecurion auszuführen, der sich zeigende Uberschuß jedoch
dem juciid concursüs zu übergeben, und bey selben die allenfalls ent¬
stehende?rioriräts-Strittigkeit auszumachen seye.

n.
katent 66. Iten̂ unü 1748. wie sich in dem Land Oesterreich

ob der Enns relpeNu deren von denen Herrschaften, Stiftern, und
Geistlichkeit treibenden bürgerlichen Gcrvrcbern uuv Hunvryl eräugen Mit
Wein, Getreid, Leinwand, Garn, Vieh, Schmalz, Jnschlicht, rau¬
hen Gefehl, und anderen Handelschasten zu achten seye?

12 .

Ein in Druck beförderter Befehl 66. icM funü 17̂ 8- die
Abstellung der abermalen im Schwung gehenden ohnerlaubten Holz-Ab-
stockung betreffend.

IZ-

6enerale 66. 27̂ n junii, und l2ten Sextembriz 1748. In
Betreff der Fleischsatzungs-U.e§u1irung, und wohlfeilerer Aushackung
der Kälbernen, Schöpsernen, und Schweinernen Fleisch-Gattungen
auf dem Land, und zwar das Pfund Kälberneä 5. kr. das Schöpsene
auf zä. kr., das junge Schweinerne auf6z. kr. , das mittere davon auf
54. kr., dann das grobe von dieser Gattung auf 44. kr.

14.
Ein lud 6ato i zten julii 1748. durch den Druck bekannt ge¬

machtes Mlitar-Verpstegs-vilciplins-Bequartierungs-lVtai-clie-Vor¬
spanns-Keorm-und^imontirungS-keAulamenL für die gesammte in
denen Kaiserl. Königl. teutschen Erblanden verlegte Wlir.

^ 15.
^ ?3tem66. I7ten 8sptembri5 1748. die Einstellung der Steyr*
risch-oder Ausseer Salz-Einfuhr in Rieder-Oesterreich betreffend.

b . l6. Offe->



16.
- Offene- Siiculare clck 24k'" Leptembris 1748. an alle Geist-

und Weltliche Herrschaften, Städt-Märkt-Dorf-und Grund-Obrig-kitten, dercnselbea Beamte, Richter und Gemeinde, in-und um denKaiserl. Königl. Wildbahn, wegen Abstellung des so vielfältig- beson¬
ders aber in der gedruckten Jäger-Ordnung verbothene» Eichelklaubens.

17.
6enerale ciä. 18. Oäiobris 1748- wordurch die gesaMMtt

Landfleischhackermeister in dem Land Oesterreich unter der EnnS za
Aushackung des Pfund Rindfleisches um5. kr. anbcynebcns selbe über
den alten Aufschlag zu 4. Pfenning auf deni. dßovembria annvch i.Pfenning, sodann auf künftiges Frühjahr de» -«» Pfenning zu Kzah-
len verhalten werden sollen: auch wohin selbe ohnê §grav!odeŝ rs-
rli zu erlegen, uutereinstenS getroffene Vorsehung betreffend.

! 8 -
Patent ckö. 28"«Oälodris 1748. die Aufstellung einer eigenenin jedwcdcrem Land das IVlilitare mixtum, Lontributionale, Und

Lamerals besorgenden Deputation betreffend.
ly.

Ein gleichmäßiges Patent 6cl. Zote»Oölobris1748. kraft wes¬
sen der zuIbbs, undStruden, wie auch indenenD.O. undU.M.B.
bishero obhandenerei'petlivoWein- daun Land-und Batzen-Aufschlagaufgehoben- dahingegen der auf die einführende Hungarische Wein,Getreid, und Vieh neuerdings errichteteImpossdenen drey oberenStänden in Folge des unterm18"" Lextemdns des laufenden JahrS
geschlossenen lveceiies als cm SurevZalum cliigerauiilct worden ist.

so.
Normals clö. 5t'» Issovembris 1748. Jene Gerichts- Stelle,

so der rechtmäßigen Inssanrin̂uiisciilftlonS-Befugniß eingreifet, folg¬
sam die Partheyen ihre ocdelitliche lunsäiäiion zu umgehen veranlasset,
scye nicht allein denen Partheyen die Orstinsri-Gerichts-Unkosten, son¬
dern auch anstatt selber die Abhaodlungs-Gebühr der rechtmäßigen la-
üaur ohne Nachtheil der Parthey zu entrichten schuldig.

21.
Patent 6tl. gttndiovembtis1748- vcrmög welchem denen in-

und nächst der Eisenwurzen in der sogenannten Widmung gelegenen Un-
terthanen die alldaselbst fechscnde Getreider, und andere Viätuaiien nachder, der Jnnerbcrgischen Gewerkschaft in dem gewöhnlichen Landpreiß
gemachten Anfettung, und hierüber inner 14. Lägen nicht beschehenenAnnehmung, gegen ohnentgeltlich zu erhalten habenden Eisenobmanni-
schen Paß auszuführen gestattet werden solle.

22.
Patent ciö. 6"» Novembris 1748. dieMitGktrcid, UNdan

deren Körnern Handlende Personen, und Bauerschasten sollen ihre zum
Verkauf habende Feilschaften alle Montag auf den uralten Wochen markt
zu Reunkirchen zu führen, und sich aller Seitcnfuhren, wie auch Win¬kel-Riederlagen bey schärfest» Straf zu enthalten verbunden sevn.

sz . ka-



-Z.
Patent 66. Lŷ" bkovembriz 174g. die IHtir -Ulld DetkaU-

fung deren Vice6omischen Gülten, und Gütern betreffend.
24.

Patent 66. 2lk»vecembril 1743. wegen Erhöhung der Weeg«

«nd Linien. Manch allhier. -5-
Patent 66. 5"" Oscsmkris 1748. Decmög welchem die Ein«

führüng fremder Eisen-Gattungen, und Ausführung des krovlams
aus dem Kaiserlich-Königlichen Eisengezirk zuwider denen ergangenen
Oeneralien sowohl, als Errichtung neuer Hammer und Winkel-Zcrren-

Feuer. Huf- Hacken- Pfannen- Messer-Klingen, und Nagelschmid-
Werkstätten gänzlich eingestellet wird.

26.
Patent 66. 14NN Dscembris 1748. daß keine Truhen,

Schachteln, und Derschläg auf die Post gegeben, 2̂ die Postmeister
ausser ihren dienstbaren Häusern und Gründen von denen Grund-Herr-

schäften nicht beschweret, z«ödie sich der Post Bedienende zur Mitneh-
müng der schon abgehendenOr6inan-alsLxrraor6iaari-Posten vcr-

halten, 4'ö- die Post-Berwalter, Postmeister, und Post-Beförderer
mit aller Einquartirung verschonet, 5̂ - keine Gewaltigkeiten in Abfor¬

derung mehrerer Pferden»erstattet, 6'ö- in erforderlichem Fall mit denen

Bürgerlichen-oder Unterthans-Pferden zur Post-Beförderung an Hand
gegangen, 7"̂ - die alt-gewöhnliche Post-Steige nicht verbauet, 8̂ -

die Felleisen, Truhen, und Küsten, so über 40. höchstens 60.Pfund,

schwer seynd, nicht angenommen, der Schaden bey Überleitung deren
Pferden ersehet, 9"°- vcnenLandturstvern, Lrhru-Rößlrrn, undDo¬

then die Brief-Sammlung sowohl, als Führung des Posthorns einge¬
stellet, endlichen io»»ö- denen etwa bey Anlegung neuer Post-Stationen
mit eigener Wohnung, und Stallung nicht versehenen Postmeistern ein

anständiges Quartier gegen leideotlichen Bestand angewiesen, und im

Fall eines sich erkaufen wollenden HauseS, oder Grundstücks der Kauf
nicht erschweret werben solle.

27.
Patent 66. 14kmOecsmdris 1748. die Einführung einer neuen

sowohl in-als ausländischen Bothen-Ordnung, und die hierüber denen
demPost- KeZali entgegen stehen mögenden Beeinträchtigungen, vorge«
schricbcnc Maßregeln betreffend.

28.
Patent 66 . eo6em . Neue Post -Ordnung , nach welcher sich

die Postmeister, und deren unterhabende Knechte sowohl, als auch die

sich der Post bedienende LavalierS und Lvuriers in gesamten Ländern zu
betragen haben.

29.

Patent 66. 21̂ » vecemdris 1748. In Folge wessen die»ick
geraumer Zeit von denen Kaiscrl. König!. Regimentern entwichene-uid

in denen Ländern nunmehro niedergelassene vslerreurs, wann sie sich

li ima. blovembris»erstoffenen Monats binnen6. Monaten, «nd zwar
b » der



der InssnteM mit Stellung eines Dienst - tauglichen Manns , der Oa-vsleriti aber mit Erlegung des Werbgelds pr . 52 . fl. ZV. kr. nebst Er¬
setzung des mitgenommenen Pferds entlediget haben werden , der Mli-rar -Pfljcht entlassen , und all- weiterer Strafe befreyet seyn sollen.

Zo.
Patent 66 . Zolkk« vecembris 1748 . die denen lim einigt N . Oe.

Vice - Domische Güter , Gülten , nnd Herrlichkeiten hervorgethanenKäufern zur gänzlichen Sicherstellung deren daraus erzeugenden und ein¬gehenden Geldern gemachte Erklärung ' / daß bis zu Erkaufung andereranständigen Güter , und Herrschaften sothane Gelder zu denen R . Oe.
Herren Ständen / oder gemeiner Stadt Ober -Lammer -Amt erleget wer¬den, und hierüber in der nämlichen Lookoimirät die Schirmungs -Briestausgefertiget werden würden.

1 7 4 9-
1.

/Am im Druck herausgegebcne Fasching- und Ball - Ordnung 66 . 2'-"^ Jenner 1749 . wie sich jede in der lviaa^ us eintretlende Person dee-derlep Geschlechts zu verhalten habe ?
2.

Offene Verordnung 66 . i i «i>Februarii 1749 . denen indemKatserl . Königl . Geheg zwey Meil Weegs um die Stadt Wirnn herum,wie auch in dem Gcheg - viltriA der Wiennerischen Neustadt liegendenHerrschaften , Gemeinden , und Unterthancn wird der Feldtrieb deren
Schaafen in gemäßigter Anzahl , gegen deme jedoch , daß solcher auf200 . Schritt von denen ausgesetzten Lsmillen , wie auch auf50 . Schrittvon denen Feldpüschen , mithin also aller Lxcess in Schmälerung derKaiserl . Königl . Jagdlust vermieden bleibe , zugestanden , >und ver-
wiülget.

Z.
Ein gedruckter Befehl , Kraft welchen diejenigen Pfarrer , Ls-oeLciaten , Spitäler , und Stiftungen , welche zuwider denen ergan¬

genen paeenten von denenN- Oe . Vice -Oomischen Holden Robbath oderRvdbath -Geld anverlangen , ihre zu haben vermeinende Befugnis binnen6 . Wochen bcy Regierung einreichcn sollen.
4»

Patent 66 . 28 '̂" Februarii 1749 . worinnen die nochmalige Der«kaufung deren R - Oe . Vics Oomischen Unterthanen angctragen , allen¬falls denenselben sich selbst zu erkaufen erlaubet wird.
5-

Offenes Lirculrrs 66 . e? "' b^ artü 1749 . die wandelbare Her¬
stellung deren Weegen und Straßen in denen Waldungen in dem Vier-tcl O . W '. W . zu desto fügltcher Anhervbriogung des benöthlgten Brenn¬
holzes bclr.

6.
(Circulare 66 . 9>n> ^ priliz 1749 . vermög welchem denen ge¬säumte » Weinsteckeu-Händlern aufgstragen wird , daß Tausend Wein-

stcckea
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